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Sehr geehrte Musikfreunde- und -freundinnen, 
 
hiermit erhalten Sie einen kleinen Leitfaden für die reibungslose Abwicklung der 
Musikinstrumenten Versicherung. 

 
 
- Die Anmeldungen je Instrument müssen vollständig ausgefüllt sein. 
 
- Versicherbar sind eigene      Musikinstrumente  
- Versicherbar sind geliehene Musikinstrumente 

 
- Instrumenten-Zubehör kann ebenfalls mit versichert werden,  

dieses muss auf der Anmeldung mit dem Wert mit angegeben werden. 
 

- Jede Änderung muss dem LSF mitgeteilt werden. 
 

- Einen Instrumententausch gibt es nicht!  
 

- Das bisherige Instrument muss ordnungsgemäß gekündigt werden. 
 

-  Das neue Instrument  wie oben beschrieben, neu angemeldet werden. 
 

- Der Versicherungsschutz erlischt nicht bei der Rückgabe des Leihinstrumentes.  
Der Versicherte muss das Instrument beim LSF ordentlich kündigen. 

 
- Bei einem Schaden muss unverzüglich der LSF kontaktiert werden.  

(Der LSF erklärt dem geschädigten den Weg der Regulierung) 
 

- Es folgt keine Regulierung, wenn ein Schaden ohne Reparatur-Freigabe  
von Nürnberg bereits repariert worden ist. 

 
- Nur wer Mitglied im Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Hochdahl e.V. 

ist, kann auch diese günstige Musikinstrumentenversicherung abschließen. 
 
 

Bei Fragen rufen Sie uns einfach an. 
 

Ihr LSF Team 
 

LSF 
Landesverband schulischer Fördervereine 
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